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Beweislast

Nach Ansicht des Obersten Gerichts muss der Kläger beweisen, dass 

der Vertragspartner von der Außergewöhnlichkeit des Rechtsge-

schäfts, vom Fehlen einer ordnungsgemäßen Billigung bzw. Zustim-

mung zum Abschluss des strittigen Rechtsgeschäfts wusste. Damit 

wird die bisherige Position des Obersten Arbitragegerichts* außer 

Kraft gesetzt, wonach die Beweislast beim Beklagten lag.

 
Verjährungsfrist

Das Oberste Gericht vertritt die Auffassung, dass die Verjährungsfrist 

für Klagen zur Unwirksamerklärung von außergewöhnlichen Rechts-

geschäften ab dem Tag zu laufen beginnt, an dem der Geschäftsfüh-

rer der Gesellschaft Kenntnis davon erlangt hat oder hätte erlangen 

müssen, dass beim Abschluss des Rechtsgeschäfts gegen gesetzliche 

Anforderungen verstoßen wurde.

Eine Ausnahme gilt bei Kollusion des Geschäftsführers mit dem Ver-

tragspartner. In diesem Fall beginnt die Verjährungsfrist mit dem 

Zeitpunkt, zu dem eine andere geschäftsführungsbefugte Person von 

dem Verstoß Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen. Gibt 

es keine solche Person, wird die Verjährungsfrist ab dem Zeitpunkt 

berechnet, an dem ein Gesellschafter oder ein Mitglied des Direkto-

renrates als Kläger von dem Verstoß Kenntnis erlangt hat oder hätte 

erlangen müssen.
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Wichtige Erläuterungen  
des Obersten Gerichts zu Groß- und 
Interessiertheitsgeschäften
 

Am 26. Juni 2018 hat das Oberste Gericht der Russischen Födera-

tion (RF) Erläuterungen zur Anfechtung von Groß- und Interessiert-

heitsgeschäften veröffentlicht. In diesem Newsletter finden Sie einen 

Überblick der wichtigsten Inhalte.

 
Großgeschäft

Ein Rechtsgeschäft gilt als Großgeschäft, wenn kumulativ folgende 

Kriterien erfüllt sind:

 ■ der Preis bzw. Bilanzwert des Vertragsgegenstands beträgt min-

destens 25 Prozent des Bilanzwertes der Aktiva der Gesellschaft 

zum letzten Berichtsdatum (mengenmäßiges Kriterium);

 ■ das Rechtsgeschäft überschreitet die Grenzen der gewöhnlichen 

Wirtschaftstätigkeit, etwa beim Verkauf wesentlicher Aktiva oder 

einer wesentlichen Änderung des Absatzmarktes (qualitatives 
Kriterium).

 
Interessiertheitsgeschäft

Ein Interessiertheitsgeschäft ist ein Rechtsgeschäft, an dessen Ab-

schluss ein Mitglied des Direktorenrates, des Aufsichtsrates und des 

alleinigen Geschäftsführungsorgans, ein Mitglied des kollegialen Ge-

schäftsführungsorgans oder eine Person, die berechtigt ist, der Gesell - 

schaft verbindliche Anweisungen zu erteilen, interessiert ist.

 
Überprüfung der Vertragspartner

Das Oberste Gericht betont, dass eine dritte Person vor dem Ab-

schluss eines Rechtsgeschäfts nicht zur Prüfung verpflichtet ist, ob es 

sich dabei für den Vertragspartner um ein Großgeschäft handelt und 

ob diesem ordnungsgemäß zugestimmt wurde. Der Dritte kann viel-

mehr davon ausgehen, dass die Befugnis zum Abschluss beliebiger 

Rechtsgeschäfte vorliegt.

Sind dem Dritten aber Umstände bekannt, welche die Einholung einer 

gesellschaftsrechtlichen Zustimmung erfordern, ist die Durchführung 

der entsprechenden Verfahren vor dem Vertragsschluss zu verlan-

gen. Anderenfalls kann das Rechtsgeschäft durch interessierte Per-

sonen angefochten werden. Dabei hebt das Gericht hervor, dass die 

Aufnahme einer Zusicherung, dass alle gesellschaftsrechtlichen Ab-

stimmungen vorgenommen wurden, in den Vertrag nicht ausreiche, 

um von einer Gewissenhaftigkeit des Vertragspartners auszugehen.

*  Abs. 2 Pkt. 6 der Verordnung des Plenums des Obersten Arbitragegerichts der RF vom 16.05.2014 Nr. 28 „Über einige Fragen im Zusammenhang mit der Anfechtung von Groß- und 
Interessiertheitsgeschäften” (http://www.supcourt.ru/documents/arbitration/17792/).
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